
   

 
 
Beitragsordnung gültig ab dem 01.01.2023 
 
1) Aufnahmegebühr 

Die Aufnahmegebühr für neue Mitglieder beträgt 15,00 Euro zuzüglich der gültigen 
gesetzlichen Umsatzsteuer (z. Zt. 17,85 EUR Brutto). Die Aufnahmegebühr entfällt, 
wenn das Neumitglied den Nachweis erbringt, dass im Vorjahr bereits eine 
Mitgliedschaft in einem anderen Lohnsteuerhilfeverein bestanden hat. 

 
 
 
2) Mitgliedsbeiträge (Netto zuzüglich der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer) 

 

soziale Bemessungsgrundlage Jahresbeitrag   Jahresbeitrag 

Staffelung von   bis Netto 19 % USt gesamt 

Regelbeitrag   über      120.000 €         319,33 €     60,67 €            380,00 €  

Stufe 1       90.001 €  -      120.000 €         256,30 €     48,70 €            305,00 €  

Stufe 2       80.001 €  -        90.000 €         231,09 €     43,91 €            275,00 €  

Stufe 3       60.001 €  -        80.000 €         193,28 €     36,72 €            230,00 €  

Stufe 4       50.001 €  -        60.000 €         168,07 €     31,93 €            200,00 €  

Stufe 5       40.001 €  -        50.000 €         147,06 €     27,94 €            175,00 €  

Stufe 6       30.001 €  -        40.000 €         126,05 €     23,95 €            150,00 €  

Stufe 7       20.001 €  -        30.000 €           100,84 €    19,16 €            120,00 €  

Stufe 8       15.001 €  -        20.000 €           79,83 €     15,17 €              95,00 €  

Stufe 9       10.001 €  -        15.000 €           64,71 €     12,29 €              77,00 €  

Stufe 10                0 €  -        10.000 €           46,22 €       8,78 €              55,00 €  

 
Die Bemessungsgrundlage (zur Ermittlung des ermäßigten Mitgliederbeitrages unter 
Berücksichtigung von sozialen Gesichtspunkten) setzt sich aus allen steuerfreien und 
steuerpflichtigen Einnahmen der zu veranlagenden Mitglieder zusammen. 
 
 
3) Mahngebühren 

Die Mahngebühr beträgt 10,00 EUR zuzüglich der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer  
(z. Zt. 11,90 EUR Brutto). 
 
 
 


